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Krankheit und überlegen uns zusammen mit dem Arzt,
was darin von der Krankheit her bestimmt sein könnte.
Sind wir jeweils so weit in einer Besprechung, merken
wir plötzlich, dass unsere Haltung dem Kinde gegenüber
von einem ganz bestimmten Wesenszug geprägt ist, den
ich als grundlegend erachte: Von der Sachlichkeit. Sie
schützt uns davor, die Krankheit zu überwerten und
ständig zu betonen; sie verhindert aber auch, die Krankheit

wegzuleugnen.
Diese Sachlichkeit ist notwendig in allem Zusammensein

mit einem epileptischen Kinde. Denn wie soll es

selber zu einer Sachlichkeit seiner eigenen Krankheit
gegenüber gelangen, wenn seine Erzieher sie nicht
aufzubringen vermögen?
Nun haben wir uns aber schon nach dem Wohin der
Erziehung eines an Epilepsie erkrankten Kindes ausgerichtet.

Neben dem allgemeinen Ziel aller Erziehung wäre
bei ihm von besonderer Wichtigkeit, dass es zu einer
«gesunden» Haltung seiner Krankheit gegenüber
gelangen könne. Dabei meine ich eine Haltung, die weder
die Krankheit betont und überbewertet noch sie
wegleugnet. Mit andern Worten: Das Kind soll seine Krankheit

sachlich betrachten können. Erst jetzt wird uns
klar, wie im eigentlichen Sinne schädlich und
verheerend die obgenannte Haltung der Erzieher ist. Sie

versagt dem Kinde nicht nur die Liebe — in welcher
Sachlichkeit und verstehendes Mittragen der Last des

Kindes sich einen —-, sondern ebenso versperrt sie ibm
den Weg zu einer harmonischen Auseinandersetzung
mit der Welt. Denn weder in verwöhnter noch in
unentwickelter und unreifer Haltung vermag der Mensch in
einer Gemeinschaft zu leben.
Ist Sachlichkeit in allen Situationen wichtig, wo wir mit
einem epileptischen Kinde zusammen sind, so noch
in verstärktem Masse, wenn es aus einem Anfall
erwacht. Jene Lehrer, die uns im vergangenen Jahre
besuchten und einen Anfall eines Kindes miterlebten,
mögen mich jetzt verstehen, warum ich sie damals,
bevor es erwachte, wegschickte. Unsere Sachlichkeit
wird nirgends so eindeutig geprüft und geläutert als in
solchen Momenten. Sie wird aber auch nirgends so sehr
von uns gefordert.
Fast alle Kinder, die bei uns eintreten, waren seit
Schulbeginn vom Turnen dispensiert. Es gibt allerdings
Fälle, bei denen der Arzt entscheidet, das Kind dürfe
nicht turnen. In allen andern Fällen aber dürfen sie sich

genau so bewegen wie gesunde Kinder. Es müssen aber
alle jene Uebungen ausgeschlossen werden, in welchen
sich das epileptische Kind bei einer Absenz oder einem
Anfall gefährden könnte. So darf es nicht klettern,
weder auf Stangen noch auf Bäume, Sprossenwände
und Barren. Höchste Vorsicht ist auch beim Schwimmen
geboten. Wir gehen zwar auch mit unsern Kindern in
den See baden. Aber ein Gebot muss dabei unbedingt
erfüllt sein: Es müssen genügend erwachsene Personen
mit dabei sein, so dass jedes Kind beobachtet werden
kann.
Aber soll das kranke Kind vom Ball- und Fangspiel
dispensiert werden? Oder warum sollte es bei
Weihnachtsspielen oder andern Aufführungen nicht auch
mithelfen dürfen? Das lässt sich nur von Fall zu Fall
entscheiden.
Das an Epilepsie erkrankte Kind ist ein Kind. Als
solches verlangt es Verständnis und Erziehung. Der Grundzug

richtiger Haltung des Erziehers wäre aber nicht
möglich, wenn er selber sich nicht gehalten wüsste;
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gehalten von jener Liebe, in welcher Sachlichkeit und
verstehendes Mittragen der Last wie ständiges Verzeihen

und Geduld sich einen. Oder: Er kann die richtige
Haltung erst dann erlangen, wenn er um das Gehaltenwerden

im Glauben weiss.
Hermann Siegenthaler, Zürich

299


	Diplomarbeiten der Schule für Soziale Arbeit Zürich : Kurs A 1962/64

